
387 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über, den Antrag (119/ A) der Abgeordneten 
Dr. Taus, Dr. Nowotny und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz über Maßnahmen zur 
Finanzierung von Forschungen, Entwicklun­
gen und Umstellungen für den Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft (Innovations- und 

Technologiefondsgesetz - ITFG) 

Die Abgeordneten Dr. Taus, Dr. Nowotny und 
Genossen haben am 21. Oktober 1987 den gegen­
ständlichen Antrag im Nationalrat eingebracht und 
wie folgt begründet: 

Durch den vorliegenden Antrag soll ein wesentli­
cher zusätzlicher Beitrag zur technologischen Inno­
vation der österreichischen Wirtschaft, zur Intensi­
vierung der angewandten Forschung und damit zur 
Stärkung der Wettbewerbsposition österreichischer 
Unternehmungen auf den Weltmärkten geleistet 
werden. Die auf Grund des gegenständlichen 
Gesetzentwurfes zur Verfügung zu stellenden Mit­
tel werden der österreichischen Wirtschaft Impulse 
zur Verwirklichung der genannten Zielsetzungen 
geben. Um einen möglichst effizienten Einsatz der 
zur Verfügung zu stellenden Mittel sicherzustellen, 
sollen diese von den zuständigen Ressorts unter 
Inanspruchnahme bereits bestehender Förderungs­
einrichtungen vergeben werden. Dadurch wird der 
Aufbau zusätzlicher Förderungsbürokratien ver­
mieden. 

Das Bundesverfassungsgesetz vom 2. Juli 1987, 
BGBI. Nr.32111987, mit dem insbesondere das 
2. Verstaatlichungsgesetz geändert wird, sieht in 
seinem Artikel 11 Abs. 3 die Errichtung eines Fonds 
zur Finanzierung von Fors~hungen, Entwicklungen 
und Umstellungen für den Bereich der gewerbli­
chen Wirtschaft vor. Durch das vorliegende Gesetz 
soll - den genannten Zielsetzungen folgend -
diesem Auftrag des Verfassungsgesetzgebers ent­
sprochen werden. 

Um die Vergabe der Fondsmittel möglichst flexi­
bel und unbürokratisch handhaben zu können, ist 
- wie bereits ausgeführt - vorgesehen, daß die 

Abwicklung der Finanzierungsmaßnahmen durch 
bereits bestehende einschlägige Einrichtungen 
(ERP-Fonds und Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft) erfolgt. . 

Durch das vorliegende Gesetz wird ein Innova­
tions- und Technologiefonds als Verwaltungs­
fonds, das heißt ein als rechtlich unselbständiges 
Sondervermögen des Bundes im Sinne von § 16 
Abs. 4 des Bundeshaushaltsgesetzes, zur Bereitstel­
lung von Mitteln zur Finanzierung von Forschun­
gen, Entwicklungen und Umstellungen für den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft geschaffen. 
Der Begriff "gewerbliche Wirtschaft" ist hiebei im 
Sinne von § 1 des Handelskammergesetzes, BGBl. 
Nr. 182/1946; zu verstehen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen führten die 
Antragsteller aus: 

Zu §2 und § 6: 

Die Mittel des Fonds werden durch Dotierungen 
im Sinne des Artikels 11 Abs. 4 des Bundesverfas­
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 32111987, Rückflüsse 
und Vermögenserträgnisse, allfällige Bundesmittel 
nach Maßgabe bundesgesetzlicher Vorsorgen 
sowie Vorschüsse gemäß § 6 aufgebracht. 

Zu § 3: 

Entsprechend der erwähnten verfassungsrechtli­
chen Grundlagen sind die Mittel des Fonds zur 
Finanzierung für Zwecke von Forschungen, Ent­
wicklungen und Umstellungsvorhaben für den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft zu verwenden. 

Als Träger der zu finanzierenden Forschungen, 
Entwicklungen und Umstellungsmaßnahmen oder 
V orhaben kommen nur Rechtsträger in Betracht, 
die dem Bereich der gew~rblichen Wirtschaft zuzu­
zählen sind. Gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 können 
auch Forschungskooperationen von gewerblichen 
Unternehmungen mit wissenschaftlichen Einrich­
tungen gefördert werden. Darüber hinaus können 
Fondsmittel auch an österreichische sowie interna-
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tionale Forschungseinrichtungen gewährt werden, 
soweit diese Fondsmittel zur Finanzierung von 
internationalen Forschungsprogrammen verwen­
den, die zur Forschung, Entwicklung sowie zur 
Umstellung im Bereiche der österreichischen 
gewerblichen Wirtschaft beitragen. Hierunter sind 
insbesondere die Wahlprogramme der ESA zu ver­
stehen. 

Der in Abs. 1 Z 3 genannte Förderungstatbe­
stand umfaßt auch das "industrial design". Die 
Förderung der Beteiligung an oder der Gründung 
von forschungs- und technologieintensiven Unter­
nehmen soll die im Ausland bereits gebräuchliche 
Förderungsform des "seed financing" ermöglichen. 
Empfänger der Förderungsmittel sind in diesem 
Falle das die Beteiligung erwerbende Unternehmen 
oder Personen, die ein einschlägiges Unternehmen 
gründen wollen. Der Erwerb von Beteiligungen 
oder die Gründung von Unternehmungen -durch 
den Fonds, also den Bund, ist nicht Gegenstand 
von Förderungen gemäß diesem Gesetz. 

Abs. 4 enthält das Gebot, den "Fondsmittel­
stock", der aus den Mitteln gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 
und 2 gebildet wird, möglichst ungeschmälert zu 
erhalten. 

Zu §4: 

§ 4 beruft den Bundeskanzler im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten, dem Bundesminister für Finanzen, dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr sowie dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung zur Entscheidung über die Vertei­
lung der Fondsmittel an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr sowie den Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung. Über 
die Verwendung der, Fondsmittel für die in § 3 
genannten Zwecke entscheiden sodann der Bundes­
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
und der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel und unter Bedachtnahme auf die 
Empfehlungen des Kuratoriums. 

Zur Vorberatung grundsät~licher Angelegenhei­
ten, insbesondere die Auf teilung der Mittel durch 
den Bundeskanzler gemäß Abs. 2 sowie von Förde­
rungsfällen, die einen vom Kuratorium festzulegen­
den Höchstbetrag überschreiten, wird beim Bun­
deskanzleramt ein Kuratorium eingerichtet. Mit­
glieder dieses Kuratoriums sind der Bundeskanzler, 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten, der Bundesminister für Finanzen, der Bun­
desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung sowie je ein Vertreter des Österreichischen 
Arbeiterkammertages und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft sowie je ein Vertreter der 

Dipl.-Kfm. Dr. Steidl 

Berichterstatter 

zwei mandatsstärksten im Hauptausschuß des 
Nationalrates vertretenen Parteien. . 

Zu § 5: 

Zur Abwicklung der Geschäfte des Fonds, insbe­
sondere der Förderungsfälle, sollen - unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Kurato­
riums - grundsätzlich der ERP-Fonds und der 
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft herangezogen werden. Grundlage für 
diese Tätigkeiten der Organe der beiden genannten 
Fonds gemäß § 5 Abs. 1 sind das vorliegende 
Gesetz sowie privatrechtliche Vereinbarungen zwi­
schen dem Bund und den genannten beiden Fonds 
gemäß § 5 Abs. 1. Diese Verträge sind keine Förde­
rungsverträge, sondern privatrechtliche Vereinba­
rungen (Beauftragungen), zu deren Abschluß die 
beiden Fonds durch das vorliegende Gesetz 
ermächtigt werden. Die von den beiden Fonds 
gemäß § 5 Abs. 1 im Namen und für Rechnung des 
Bundes abgeschlossenen Förderungsverträge ver­
pflichten und berechtigen unmittelbar den Bund 
und den Förderungsnehmer. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 20. November 1987 in Verhand­
lung genommen. Zum Gegenstand sprachen außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Dr. 
Sc p ü s sei, Dipl.-Kfm. Holger Bau e r, Mag. 
G e y e rund Dr. H ein d I sowie der Bundesmi­
nister für Finanzen Dipl.-Kfm. La ein a. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge­
ordneten Dr. S eh ü s sei und Dr. N 0 w 0 t n y 
Abänderungsanträge zu den §§ 2 Abs. 3, 3 Abs. 1, 
4 Abs. 5 Z 7 sowie Abs. 7 Z 2 und 5 Abs. 1 sowie 
auf Anfügung eines neuen Abs. 2 an den § 6. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der erwähnten Abände­
rungsanträge mit Stimmenmehrheit angenommen; 
der Gesetzestext ist in der vom Ausschuß beschlos­
senen Fassung diesem Bericht beigedruckt. 

Mit dem neuen § 6 Abs. 2 werden die V orausset­
zungen für die Leistung von Beiträgen an die ESA 
entsprechend Art. XIII Abs. 1 des Abkommens, 
BGBI. Nr.95/1987, aus Fondsmitteln geschaffen. 
Die Leistung dieser Beiträge soll nur im Jahre 1988 
und ausnahmsweise möglich sein; und zwar im 
Hinblick auf die Tatsache, daß die im Jahre 1988 
zu verwendenden Fondsmittel überwiegend aus all­
gemeinen Budgetmitteln aufgebracht werden. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z - -1. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
~rteilen. 

Wien, 1987 11 20 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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. Bundesgesetz vom XXXXX über Maß­
nahmen zur Finanzierung von Forschungen, 
Entwicklungen und Umstellungen für den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft (Innova­
tions- und Technologiefondsgesetz - ITFG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Aufgaben des Fonds 

§ 1. Zur Bereitstellung. von Mitteln zur Finanzie­
rung von Forschungen, Entwicklungen und 
Umstellungen für den Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft wird ein Innovations- und Technologie­
fonds (im folgenden kurz Fonds genannt) als Ver­
waltungsfonds eingerichtet. 

Aufbringung der Fondsmittel 

§ 2. (1) Die Mittel des Fonds werden aufgebracht 
durch: 

1. Bereitstellung von Bundesmitteln gemäß Arti­
kelII Abs. 4 des Bundesverfassungsgesetzes, 
mit dem das 2. Verstaatlichungs gesetz geän­
dert wird und organisationsrechtliche Bestim­
mungen für die vom 2. Verstaatlichungsgesetz 
betroffenen Unternehmungen erlassen wer­
den, BGBI. Nr. 321/1987; 

2. Rückflüsse aus Tilgungen, insbesondere von 
Förderungsdarlehen ; 

3. sonstige Rückflüsse, insbesondere Verzinsung 
von Förderungsdarlehen; 

4. Erträgnisse von Fondsvermögen gemäß 
Abs.4; 

5. Bereitstellung von Bundesmitteln nach Maß­
gabe bundesfinanzgesetzlicher Vorsorgen; 

6. sonstige Einnahmen. 

(2) Die Mittel des Fonds sind auf ein Sonder­
konto des Bundes unter der Bezeichnung "Innova­
tions- und Technologiefonds" zu überweisen, und 
das gesamte Guthaben ist nutzbringend so anzule­
gen, daß darüber bei Bedarf verfügt werden kann. 

(3) Die Veranlagung von Fondsmitteln ist nur in 
der Bestands- 'und Erfolgsrechnung zu verrechnen; 
dies gilt auch für die Rücklagengebarung (Bildung, 

Zuführung, Entnahme und Auflösung) mit Fonds­
mitteln gemäß Abs. 1 Z 1 und § 6. 

(4 ) VermÖgenserträgnisse aus der Veranlagung 
von Fondsmitteln sind dem Fonds zuzuführen. 

Verwendung der Fondsmittel 

§ 3. (1) Die Mittel des Fonds sind für Zwecke 
der Finanzierung von Forschungen, Entwicklungen 
und Umstellungen für den Bereich der gewerbli­
chen Wirtschaft zu verwenden. Als förderbare V or­
haben kommen insbesondere in Betracht: 

1. industriell-gewerbliche Forschungs- und Ent­
wicklungstätigkeiten ; 

2. Umsetzung· von Forschungs- und Entwick­
lungsergebnissen in neue und verbesserte Pro-
dukte, Leistungen und Verfahren; . 

3. immaterielle Investitionen; 
4. Investitionen zur Anwendung internationaler 

Spitzentechnologie in Österreich sowie 
5. Beteiligungen an oder Gründungen von 

Unternehmen, die förderbare Vorhaben 
gemäß Z 1 bis 4 durchführen. 

(2) Als Formen der Finanzierung gemäß diesem 
Bundesgesetz kommen insbesondere in Betracht: 

1. zins- oder amortisationsbegünstigte Darlehen, 
2. Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzu­

schüsse oder 
3. sonstige Geldzuwendungen. 

(3) Fondsmittel können für die in Abs. 1 genann­
ten Vorhaben gewährt werden an: 

1. Angehörige der gewerblichen Wirtschaft, 
2. physische oder juristische Personen, die im 

Begriffe sind, ein Unternehmen im Bereiche 
der gewerblichen Wirtschaft zu gründen, oder 

3. österreichische sowie internationale For­
schungseinrichtungen, wenn sie die gewähr­
ten Fondsmittel zur Finanzierung von interna­
tionalen Forschungsprogrammen verwenden, 
die einen Beitrag zu Forschungen, Entwick­
lungen und Umstellungen im Bereiche der 
österreichischen gewerblichen Wirtschaft dar­
stellen. 

(4) Die Fondsmittel sind unter Bedachtnahme 
auf die Erhaltung des aus Mitteln gemäß § 2 Abs. 1 
Z 1 und 2 gebildeten Fondsvermögens zu verwen­
den. 
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Entscheidung über die Verwendung der Fonds­
mittel 

§ 4. (1) Die bundesfinanzgesetzlich hiefür veran­
schlagten Mittel sind zunächst zur Gänze dem 
Bundeskanzler zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der Bundeskanzler entscheidet im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, dem Bundesminister für Finan­
zen, dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr sowie dem Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung unter Bedachtnahme auf 
die Empfehlungen des Kuratoriums (Abs. 7) über 
die Verteilung der Fondsmittel gemäß Abs. 1 auf 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr und das Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung. 

(3) Der Bundeskanzler hat die Fondsmittel 
gemäß Abs. 1 nach Maßgabe der Entscheidung 
gemäß Abs. 2 dem Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr und dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung zu überweisen. 

(4) Über die Verwendung der Fondsmittel 
gemäß. Abs. 3 entscheidet der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr bzw. der Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung unter 
Bedachtnahme auf die Empfehlungen des Kurato­
riums gemäß Abs. 7. 

(5) Zur Vorbereitung und Vorberatung der 
Geschäfte des Fonds ist beim Bundeskanzleramt ein 
Kuratorium einzurichten; ihm gehören an: 

1. der Bundeskanzler, 
2. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­

legenheiten, 
3. der Bundesminister für Finanzen, 
4. der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr, 
5. der Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung, _ 
6. je ein Vertreter des Österreichischen Arbeiter­

kammertages und der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, 

7. zwei weitere Mitglieder, von denen je eines 
von den beiden mandatstärksten im Haupt­
ausschuß des Nationalrates vertretenen Par­
teien zu nominieren ist. 

Die dem Kuratorium angehörenden Bundesmini­
ster sowie der Bundeskanzler können sich jeweils 
von einem Bediensteten ihres Ministeriums vertre­
ten lassen. Die Mitgliedschaft im Kuratorium ist 
ein unbesoldetes Ehrenamt. 

(6) Das Kuratorium hat seine Beschlüsse mit 
Zweidrittelmehrheit zu fassen. Den Vorsitz führt 
der Bundeskanzler oder ein von ihm bestimmter 
Vertreter. Das Kuratorium beschließt eme 
Geschäftsordnung. 

(7) Dem Kuratorium obliegt die Abgabe von 
Empfehlungen in folgenden Angelegenheiten: 

1. Festlegung von Schwerpunkten für die Ver­
wendung der Fondsmittel, insbesondere in 
Form von Förderungsschwerpunktprogram­
men. 

2. Aus~rbeitung von Richtlinien für die Vergabe 
von Förderungen im Sinne dieses Bundesge­
setzes. In diesen Richtlinien ist jedenfalls vor­
zusehen, daß Anträge auf Förderungen beim 
ERP-Fonds oder beim Forschungsförderungs­
fonds für die gewerbliche Wirtschaft einzu­
bringen sind. 

3. Koordinierung in Angelegenheiten der 
Geschäftsführung. 

4. Behandlung von Förderungsanträgen, die 
einen vom Kuratorium festzulegenden 
Höchstbetrag überschreiten. 

Überdies obliegt dem Kuratorium die Vorberatung 
von Entscheidungen über die Verwendung der 
Fondsmittel gemäß Abs. 2. 

Geschäftsführung 

§ 5. (1) Zur Vorbereitung und Abwicklung der 
Förderungen aus Mitteln des Fonds gemäß § 3 
Abs. 3 Z 1 ist vom Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr der ERP-Fonds, vom Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung der 
Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche 
Wirtschaft heranzuziehen. Soweit Organe dieser 
bei den Fonds (im folgenden kurz beauftragte 
Fonds gemäß Abs. 1 genannt) auf Grund dieses 
Gesetzes tätig werden, haben sie die Funktionsbe­
zeichnung "Geschäftsführung des Innovations- und 
Technologiefonds" zu führen. 

(2) Die Geschäftsführung ist auf Grund von pri­
vatrechtlichen Vereinbarungen zwischen dem Bund 
einerseits sowie den beauftragten Fonds gemäß 
Abs. 1 andererseits auszuüben. Ein allfälliges Ent­
gelt ist aus Mitteln des Fonds zu bestreiten, dies gilt 
auch für Kosten von Gutachten und anderen Bera­
tungstätigkeiten. Die beauftragten Fonds gemäß 
Abs. 1 sind zum Abschluß dieser Vereinbarungen 
ermächtigt. In diesen Vereinbarungen ist unter 
Bedachtnahme auf die Empfehlungen des Kurato­
riums jedenfalls vorzusehen: 

1. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 haben 
in Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne dieses 
Gesetzes im Namen und für Rechnung des 
Bundes aufzutreten. 

2. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 haben 
die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel des 
Fonds gesondert von ihrem übrigen Vermö­
gen zu verwalten. 

3. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 haben 
über die Verwendung der zur Verfügung 
gestellten Mittel des Fonds mindestens einmal 
jährlich eine Abrechnung sowie einen Bericht 
zu erstatten. 

4. Dem Bund bleibt die jederzeitige Überprü­
fung der Gebarung von Mitteln des Fonds 
vorbehalten. 
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5. Die beauftragten Fonds gemäß Abs. 1 haben 
im Falle der Verwendung der Mittel des 
Fonds zur Gewährung von Förderungsdarle­
hen die Rückflüsse (Verzinsung und Tilgung) 
vierteljährlich an den Fonds abzuführen. Das 
gleiche gilt für Rückflüsse auf Grund der 
Rückerstattung von Förderungsmitteln sowie 
der Begleichung allfälliger Nebenansprüche 
(Sturidungs- und Verzugszinsen und derglei­
chen). 

Übergangsbestimmung 

§ 6. (1 ) Nach Maßgabe der im Jahre 1988 erziel­
ten Erlöse aus Veräußerungen gemäß Artikel II 
Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das 
2. Verstaatlichungsgesetz geändert wird und orga­
nisationsrechtliche Bestimmungen für die vom 
2. Verstaatlichungsgesetz betroffenen Unterneh­
mungen erlassen werden, BGBl. Nr.32111987, 
kann der Bund an den Fonds Vorschüsse auf die 
gemäß Artikel 11 Abs. 4 des genannten Bundesver­
fassungsgesetzes per 1. Juli 1989 fälligen Zahlun­
gen leisten. Solche Mittel gelten als gemäß § 2 
Abs. 1 Z 1 aufgebracht. 

(2) Im Jahre 1.988 können aus Fondsmitteln 
Kostenbeiträge gemäß Art. XIII Abs. 1 des Abkom­
mens zwischen der Republik Österreich und der 

Europäischen Weltraum organisation über den Bei­
tritt der Republik Österreich zum Übereinkommen 
der Europäischen Weltraumorganisation sowie die 
Bedingungen und Modalitäten dieses Beitritts, 
BGBI. Nr.95/1987, bis zum Höchstausmaß von 
70 Mio. S geleistet werden. 

VoUz~gsk1auseln 

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut: . 

1. hinsichtlich § 1, § 2, § 4 Abs. 1 und § 6 der 
Bundesminister für Finanzen, 

2. hinsichtlich § 4 Abs. 5 dritter Satz die Bundes­
regierung, 

3. hinsichtlich § 4 Abs. 3 der Bundeskanzler, 
4. hinsichtlich § 5 und § 4 Abs.7 Z 2 zweiter 

Satz der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr bzw. der Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung jeweils im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und 

5. im übrigen der Bundeskanzler im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten, dem Bundesminister für 
Finanzen, dem Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr sowie dem Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung. 
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